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Agenda

• Aktueller Stand zu den Förderaufrufen

• Vorstellung des Förderaufrufes „EFRE-Infra-III“ 
und der Förderbedingungen

• Fragen und Antworten



Aktueller Stand 
zu den 
Förderaufrufen
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Aktueller Stand zu den Förderaufrufen
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JTF

Call vom 28.06.2024: Sämtliche Vorhaben, die zur Antragstellung aufgefordert wurden, 
haben einen Zuwendungsbescheid erhalten.

Damit sind sämtliche JTF-Mittel in allen Regionen ausgeschöpft.

Mittelumschichtungen zugunsten der Förderrichtlinie Forschung InfraProNet 2021-2027 
sind im JTF-Teil nicht geplant.

EFRE

Call vom 18.07.2024: Gremiumsitzungen zur Entscheidungsfindung für die 1. und 2. 
Tranche fanden am 2. Juni 2025 und am 25. August 2025 statt.

Die erfolgreichen Vorhabenideen aus der 1. Tranche wurden zur Antragstellung 
aufgefordert. Für die Vorhabenideen aus der 2. Tranche folgt dies in Kürze durch die 
SAB. Alle weiteren Vorhabenideen werden abgelehnt.

Die Mittel in der stärker entwickelten Region (ähnlich zu ehem. Regierungsbezirk Leipzig) 
werden mit den Bewilligungen voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.



Förderaufruf und 
Förderbedingungen
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Antragsberechtigte

Fördergegenstand
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Hochschulen nach § 1 SächsHSG

durch Bund und/oder Land institutionell geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
in Sachsen

gemeinnützige Forschungseinrichtungen im Status eines An-Instituts gemäß § 102 SächsHSG

Hochschulallianzen gemäß § 97 SächsHSG, deren Aufgabe Forschung und Transfer ist und die 
weder einen beihilferelevanten noch einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen

Geräteinvestitionen gem. Teil B, Ziff. I, Nr. 1, Buchst. b FRL Forschung InfraProNet 2021-2027
hierzu zählen: Investitionen in Infrastrukturen, Ausrüstungen oder Geräte, die der 
anwendungsorientierten Forschung dienen

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20202-EFRE-JTF-RL-Forschung-InfraProNet-2021-2027#gbstBromI


Förderbedingungen
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Förderaufruf ist seit dem 12. September 2025 geöffnet und endet zum Stichtag 10. Oktober 2025.

Fördergebiete sind ausschließlich die NUTS-2-Regionen Chemnitz und Dresden
(Übergangsregion); Förderungen in der NUTS-2-Region Leipzig sind ausgeschlossen.

Förderquote 60 %; d. h., 40 % Eigenanteil sind durch die begünstigten Einrichtungen 
aufzubringen und entsprechend in den Vorhabenideen auszuweisen.

Der Eigenanteil ist durch finanzielle Mittel darzustellen. Interne Leistungsverrechnungen oder die 
Anerkennung von Personaleinsatz im Zusammenhang mit der Investition können nicht auf den 
Eigenanteil angerechnet werden.

Der finanzielle Eigenanteil kann teilweise oder vollständig von Dritten erbracht werden, ABER darf 
keine staatliche Beihilfe i. S. v. Art. 107 ff. AEUV darstellen!

Kumulierung von Fördermitteln ist möglich. Neben EU-Beihilferecht muss auch das Zuwendungsrecht        
(aller beteiligter Fördermittelgeber) berücksichtigt werden.



Förderbedingungen
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Abgelehnte Vorhabenideen können mit angepasstem Finanzierungsplan erneut eingereicht werden.

Der Vorhabenabschluss muss bis spätestens 30.06.2028 erfolgen (Vorhabenstart voraussichtlich ab 
Dezember 2025/Januar 2026).

Im Rahmen dieser Bekanntmachung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel ein 
Gesamtbudget von bis zu 33,8 Millionen Euro (EU-Mittel) zur Verfügung.

Es werden nur Vorhaben mit einer Zuwendungshöhe (gem. Vorhabenidee) von mindestens 
500.000 Euro (zzgl. Eigenmittel) berücksichtigt.

Forschungsinfrastrukturen können aus mehreren einzelnen Ausrüstungsgegenständen 
und/oder Geräten bestehen. – Der Zusammenhang ist darzustellen!
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Förderportal SAB

www.sab.sachsen.de 

https://www.sab.sachsen.de/efre-jtf-forschung-infrapronet-2021-bis-2027


Abrechnung 
gegenüber der EU
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Abrechnung gegenüber der EU
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EU-Mittel werden jährlich veranschlagt

Finanzierung der EU-Mittel erfolgt im Erstattungsprinzip (Vorfinanzierung des Freistaates Sachsen)

Mittel müssen binnen drei Jahre nach Veranschlagung „verbraucht“ werden

Auszahlungen müssen bis Oktober des jeweiligen Jahres durch die SAB vollständig geprüft 
werden  nur dann können die Auszahlungen in der Erstattung durch die EU berücksichtigt 
werden

• Achtung: Vorlauf bei der SAB berücksichtigen!

Folgen nicht rechtzeitiger Mittelabrechnungen  keine Erstattung der Vorfinanzierung durch die 
EU  Kompensation des Verlustes durch Landesmittel:

• Reduzierung des Förderbudgets

• sehr beschränkte Möglichkeit der Verschiebung von Mitteln in andere Jahresscheiben

• ggf. Notwendigkeit der Kürzung von Zuwendungen aufgrund fehlender Haushaltsmittel



Save the date Veranstaltungsreihe



On the road to Innovation – Energien der Zukunft

Lassen Sie uns Zusammenkommen, um Ihre Transferideen in den Mittelpunkt zu stellen!
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Görlitz | 22. Oktober 2025 | 13:00 – 16:00 Uhr 

• Hochschule Zittau/Görlitz, Campus Görlitz, Parkstr. 2

• On the Road to Innovation – Energien der Zukunft | 
futureSAX

https://www.futuresax.de/events/veranstaltung/on-the-road-to-innovation-energien-der-zukunft/


FAQ



FAQ – Teil A
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Können Anträge als Ko-Finanzierung zu einem 91b-Antrag der DFG eingereicht werden?

Dieser Weg erscheint grundsätzlich als Möglichkeit. Da zunächst geklärt werden muss, ob ein 91b-Antrag mit der FRL 
Forschung InfraProNet 2021-2027 kompatibel ist und wie der konkrete Verfahrensweg zu gestalten ist, kann hierzu noch keine 
abschließende Aussage getroffen werden. Entsprechende Vorhabenideen können daher eingereicht werden. Es besteht das 
Risiko, dass sich der Verfahrensweg als nicht realisierbar darstellt. Kompensationen für den entstandenen Aufwand sind nicht 
möglich.

Können von einer Hochschule aufgebrachte Mittel, z. B. für einen Laborneubau als Eigenanteil eingebracht 
werden?

Nein. Als Eigenanteil können nur gemäß der Förderrichtlinie förderfähige Ausgaben/Kosten anerkannt werden. 
Baumaßnahmen sind gemäß Teil B, Ziff. I, Nr. 1, Buchst. b FRL Forschung InfraProNet 2021-2027 nicht förderfähig. 
Zudem muss die vollständige Finanzierung des Vorhabens für eine Bewilligung gesichert sein.

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20202-EFRE-JTF-RL-Forschung-InfraProNet-2021-2027#gbstBromI
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20202-EFRE-JTF-RL-Forschung-InfraProNet-2021-2027#gbstBromI


FAQ – Teil B
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Sollen bereits zur Einreichung der Vorhabenidee Angebote der Hersteller vorliegen?

Es können Orientierungsangebote zur Plausibilisierung der Ausgaben/Kosten der Vorhabenidee beigefügt werden. 
Das Vergabeverfahren selbst darf jedoch nicht begonnen werden. Ausgaben-/Kostenschätzungen müssen realistisch 
sein. Die in den Vorhabenideen anzugebenden Gesamtausgaben/-kosten sind als Maximalbetrag für eine Zuwendung 
zu verstehen.

Kann der Eigenanteil durch Industriepartner erbracht werden?

Grundsätzlich ist dies möglich, dabei gilt es zu beachten, dass der Industriepartner die Finanzierung des Eigenanteils 
an keinerlei Bedingung, weder unmittelbar (das gleiche Vorhaben) noch mittelbar (ein anderes Vorhaben/Forschungs-
auftrag), geknüpft ist und der Industriepartner keinen Wettbewerbsvorteil erhält. Ebenso dürfen für Dritte keine 
diskriminierenden Bedingungen hinsichtlich des Zugangs im Zusammenhang mit der geförderten Investition 
entstehen.


